
Reform Grundbildung Anlagenführer/in EFZ
Informationsveranstaltung
03. März 2026



Programm

1. Einleitung

2. Lernort Betrieb: Was ist neu für die Betriebe?

3. Lernort üK: Was ist neu in den 
überbetrieblichen Kursen üK?

4. Lernort Schule: Was ist neu in der 
Berufsfachschule?

5. QV: Was ist neu im Qualifikationsverfahren?

6. Wofür sind die Kantone zuständig?



Einleitung



Ziel

Die Bildungsverantwortlichen der Ausbildungsbetriebe

• kennen die Änderungen in der beruflichen Bildung
• finden die ausbildungsrelevanten Dokumente auf www.foma.ch
• kennen die Inhalte der betrieblichen Ausbildungsdokumente wie:

• Bildungsplan
• Ausbildungsprogramm (LOK-Tabelle)
• Vorlage Lerndokumentation

• wissen wie die betrieblichen Ausbildungsdokumente eingesetzt werden
• haben eine Übersicht über die Inhalte der überbetrieblichen Kurse und 

der Berufsfachschule

http://www.foma.ch/


Zeitrahmen

Ausbildung nach neuen Bildungserlassen

Reguläre Lernende
BAE (Art. 32), sofern dreijähriger Schulbesuch Schulbeginn Sommer 2026 

BAE (Art. 32), sofern zweijähriger Schulbesuch Schulbeginn Sommer 2027

Erstes QV nach neuen Bildungserlassen Frühling / Sommer 2029



Bildungserlasse



Grundlegende Prämissen der Revision

• Identifikation relevanter wirtschaftlicher, technologischer und 
ökologischer Entwicklungen

• Stringent prozessorientierte Ausrichtung der Bildungsinhalte

• Realitätsnähere Abbildung der innerbetrieblichen 
Zuständigkeiten

• Implementierung der aktuellen Vorgaben vom SBFI



↓ Handlungskompetenz-
bereiche Handlungskompetenzen   →

a Organisieren der Vorarbeiten für die 
Produktion

a1: Auftrag für die 
industrielle Produktion 
von Gütern 
entgegennehmen und 
den eigenen 
Arbeitsablauf festlegen 

a2: Arbeitsplatz für den 
geplanten 
Produktionsprozess 
vorbereiten und absichern

a3: Materialien für die 
industrielle 
Produktion von 
Gütern bereitstellen 
und kontrollieren

b Vorbereiten der Produktionsanlagen 
und -linien

b1: 
Produktionsanlagen 
und -linien einrichten 
oder umrüsten

b2: Produktionsanlagen 
und -linien hochfahren

b3: 
Produktionsanlagen 
und -linien einfahren

b4: Produktionsanlagen 
freigeben

c Führen von Produktionsanlagen und -
linien

c1: Produktionsprozess 
überwachen und bei 
Bedarf stabilisieren

c2: im Team 
Produktionsabläufe und 
Optimierungsmassnahmen 
absprechen

c3: die nächste 
Produktionsschicht 
vorbereiten und 
übergeben

c4: Produktionsanlagen 
ausfahren und für den 
Folgeauftrag 
vorbereiten

c5: Daten der beendeten 
Produktion erfassen

c6: Wertstoffe aus der 
industriellen 
Produktion von Gütern 
der Wiederverwertung 
oder Entsorgung 
zuführen

d Kontrollieren und Optimieren des 
Prozessablaufs 

d1: 
Produktionsanlagen 
warten

d2: Optimierungs-
massnahmen im eigenen 
Arbeitsbereich vorschlagen
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Die 4 Dimensionen der Handlungskompetenzen

Anlagenführerinnen/Anlagenführer wenden die berufsspezifische 

Fachsprache und die (Qualitäts)Standards sowie Methoden, Verfahren, 

Arbeitsmittel und Materialien fachgerecht an. Das heisst sie sind fähig, 

fachliche Aufgaben in ihrem Berufsfeld eigenständig zu bewältigen und 

auf berufliche Anforderungen angemessen zu reagieren.

Anlagenführerinnen/Anlagenführer organisieren ihre Arbeit sorgfältig 

und qualitätsbewusst. Dabei beachten sie wirtschaftliche und 

ökologische Aspekte und wenden die berufsspezifischen 

Arbeitstechniken, Lern-, Informations- und Kommunikationsstrategien 

zielorientiert an. Zudem denken und handeln sie prozessorientiert und 

vernetzt.

Anlagenführerinnen/Anlagenführer gestalten ihre Beziehungen zur 

vorgesetzten Person, im Team und mit der Kundschaft bewusst und 

gehen mit Herausforderungen in Kommunikations- und 

Konfliktsituationen konstruktiv um. Sie arbeiten in oder mit Gruppen und 

wenden dabei die Regeln für eine erfolgreiche Teamarbeit an. 

Anlagenführerinnen/Anlagenführer reflektieren ihr Denken und Handeln 

eigenverantwortlich. Sie sind bezüglich Veränderungen flexibel, lernen 

aus den Grenzen der Belastbarkeit und entwickeln ihre Persönlichkeit 

weiter. Sie sind leistungsbereit, zeichnen sich durch ihre gute 

Arbeitshaltung aus und bilden sich lebenslang weiter.

Handlungskompetenz a1: 
Auftrag für die industrielle 
Produktion von Gütern 
entgegennehmen und den 
eigenen Arbeitsablauf 
festlegen

a1.1 Sie erläutern verschiedene Methoden 
zum Abrufen von Produktionsaufträgen 
(z.B. SAP). (K2)

a1.3 Sie klären Unklarheiten mit 
zuständiger Person ab. (K3)

a1.3 Sie erläutern gängige 
Herstellungsabläufe. (K2)

a1.5 Sie koordinieren die Produktion mit 
den vor- und nachgelagerten Prozessen, 
indem sie sich mit den involvierten 
Personen absprechen. (K3)



Lernort Betrieb



Lernort Betrieb – neue Bildungsinhalte und Schwerpunkte

• Digitale Prozessleitsysteme

• Materialkontrolle (inkl. Benutzung Messgeräte sowie deren Kalibrierung) 
und –beschaffungsprozess

• Produktion des Musterstücks, Stichprobe sowie Hochfahren auf die 
gewünschte Kadenz

• Realitätsnähere Abbildung der innerbetrieblichen Zuständigkeiten

• Weiterverwendung von Wertstoffen



Lernort Betrieb – wegfallende Bildungsinhalte

• Leistungsziele im Bereich Produktionsplanung

• Ausklammerung der vor- und nachgelagerten Arbeiten 
ausserhalb des eigenen Tätigkeitsbereiches



Lernort Betrieb – Ausbildungsprogramm «LOK-Tabelle»



Lernort Betrieb –
Anhang 2



Lernort Betrieb – Anhang 2



Lernort Betrieb – Anhang 2

• Grundsätzlich keine Durchführung gefährlicher Arbeiten durch
minderjährige Lernende (Jugendschutzverordnung – Art. 4 Abs. 1 
ArGV 5)

• Ausnahmeregelung in Anhang 2 zum Bildungsplan, weil je nach
Betrieb die Ziele der beruflichen Grundbildung ansonsten nicht
erreicht werden können.

• Anleitung und Schulung gemäss Anhang 2 ist die Bedingung für
die Anwendung der Ausnahmeregelung.



Lernort Betrieb – Gefahren bei der Bedienung von Anlagen, 
Maschinen und Werkzeugen

Gefahr Anleitung, Schulung sowie begleitende Massnahmen

Heben und Tragen von Gewichten Hebe- und Tragetechniken, Suva 44018, EKAS 6245

Gehörgefährdender Lärm Lärmreduzierende Massnahmen, Suva 67009 / 67020

Heisse, kalte Medien; Medien unter 
Druck, etc.

Kennzeichnung

Bewegte (ungeschützte) Arbeits-/ 
Transportmittel

Ausbildung Deichselstapler oder Elektrohubwagen (1 Tag – üK 1.1) regelmässige
Weiterbildung
Bei betriebsseitigem Bedarf zur Erreichung der Ziele der beruflichen Grundbildung:  
Grundkurs Flurförderzeuge Kategorie R (4 Tage) vor dem ersten Einsatz, Instruktion 
durch Fachperson (gemäss EKAS 6518 Pt. 8) im Betrieb
Ausbildung für das Anschlagen von Lasten an Kranen (Suva 33099)

Absturzgefahr durch Arbeitshöhe 
und/oder Bodenöffnungen

Schutzmassnahmen gegen Absturz; Sichere Steighilfen (z.B. Arbeitspodest, 
Wartungstreppe); Kennzeichnung der Gefahrstellen

Die gültigen Ausnahmebestimmungen samt begleitenden Massnahmen sind dem Anhang 2 verbindlich zu entnehmen.

https://www.suva.ch/de-ch/download/regeln-und-tipps/hebe-richtig---trage-richtig/hebe-richtig---trage-richtig--44018.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/dokument/lastentransport-von-hand--ekas/lastentransport-von-hand--ekas--6245.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/laerm-am-arbeitsplatz/laerm-am-arbeitsplatz--67009.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/gehoerschutzmittel/gehoerschutzmittel--67020.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/richtlinien-und-gesetze/richtlinie-zur-ausbildung-und-instruktion-fuer-bediener-von-flurfoerderzeugen--ekas/richtlinie-zur-ausbildung-und-instruktion-fuer-bediener-von-flurfoerderzeugen--ekas--6518.D#state=%5Be16af6faf743478f8f02ef141e6d0c10%5Bopen%5D%3Dtrue%5D
https://www.suva.ch/de-ch/download/factsheets/ausbildung-fuer-das-anschlagen-von-lasten-an-kranen/standard-variante--33099.D


Lernort Betrieb – Gefahren bei der Behebung von Störungen sowie 
beim Umgang mit Gefahrstoffen

Gefahr Anleitung, Schulung sowie begleitende Massnahmen

Beim Beheben von Störungen / Pannen 
sowie bei Instandhaltungs-arbeiten an 
Anlagen und Maschinen

Acht lebenswichtige Regeln für die Instandhaltung von Maschinen und Anlagen, Suva 
88813
Unerwarteter Anlauf von Maschinen und Anlagen, Suva 67075

Umgang mit Gefahrstoffen – Brand- und 
Explosionsgefahr

Feuerdreieck, Zündquellen, Flammpunkt, Explosionsbereich, Brand- / 
Explosionsschutzmassnahmen, Leicht brennbare Stoffe, Suva-Empfehlungen

Umgang mit Gefahrstoffen –
Gesundheitsgefährdung /
-schädigung, z.B. Vergiftung, Verätzung, 
Allergie

[Auszug] Auflistung der Gefahrenkategorien von Chemikalien und der Expositionswege 
am Arbeitsplatz, Verpflichtung und Verantwortung des Auszubildenden in Bezug auf 
Sicherheit und Schutz, Kenntnis der Verantwortung des Arbeitgebers und der eigenen 
Verantwortung als Arbeitnehmer im Rahmen der Sorgfaltspflicht beim Umgang mit 
Chemikalien.
Gesundheitsschutz beim Umgang mit Chemikalien im Betrieb (SECO 710.245)
Vollzugsschwerpunkt Chemikalien (SECO), Piktogramme des Global Harmonisierten 
Systems, GHS, H-Sätze (Gefahrenhinweise) und P-Sätze (Sicherheitshinweise) 
(chemsuisse A11), Grenzwerte am Arbeitsplatz (Suva 1903), Sicherheitsdatenblatt SDB 
(chemsuisse C02), Spezifikationsblatt und Etikette der verwendeten Gefahrstoffe; PSA, 
Gefährliche Stoffe (Suva 11030), Chemikalien im Baugewerbe (Suva 44013), Sicherer 
Transport, Fachgerechte Lagerung, Verwendung und Entsorgung

Die gültigen Ausnahmebestimmungen samt begleitenden Massnahmen sind dem Anhang 2 verbindlich zu entnehmen.

https://www.suva.ch/de-ch/download/lern-und-lehrmittel/acht-lebenswichtige-regeln-fuer-die-instandhaltung--instruktionshilfe/acht-lebenswichtige-regeln-fuer-die-instandhaltung--instruktionshilfe--88813.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/unerwarteter-anlauf-von-maschinen-und-anlagen/unerwarteter-anlauf-von-maschinen-und-anlagen--67075.D
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/explosionen-durch-brennbare-und-leichtentzuendliche-stoffe
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/explosionen-durch-brennbare-und-leichtentzuendliche-stoffe
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/explosionen-durch-brennbare-und-leichtentzuendliche-stoffe
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Chemikalien-und-Arbeit/vollzugsschwerpunkt_sichem.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Chemikalien-und-Arbeit/chem-at-work.html
https://www.chemsuisse.ch/de/merkblaetter
https://www.suva.ch/de-ch/download/richtlinien-und-gesetze/grenzwerte-am-arbeitsplatz/standard-variante--1903.D
https://www.chemsuisse.ch/files/73/DE-Themenorientierte-Merkblaetter/12/Merkblatt-C02.pdf
https://www.suva.ch/de-ch/download/dokument/gefaehrliche-stoffe--was-man-darueber-wissen-muss/gefaehrliche-stoffe--was-man-darueber-wissen-muss--11030.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/dokument/chemikalien-im-baugewerbe/chemikalien-im-baugewerbe--44013.D


Lernort Betrieb – Umsetzung Anhang 2



Lernort 
überbetriebliche Kurse



Lernort überbetriebliche Kurse (üK)

üK-Nr Lehrjahr Titel HK Tage Bewertet

1.1 1 Deichselgeräte-Kurs b3 1 nein

1.2 1 Mechanische
Grundfertigkeiten

a2, b1 7 ja

2 2 Aggregate und 
Instandhaltung

b1, d1, c1, d1 8 ja

3 2 Pneumatik, Elektro-
& Steuerungstechnik,
Datenauswertung

a2, b1, b2, 
b4, c5, d2

12 ja



Lernort überbetriebliche Kurse (üK)

• Vereinheitlichung der Kursinhalte an sämtlichen üK-Zentren
unter Beibehaltung regionaler Besonderheiten



Lernort überbetriebliche Kurse (üK) – Ergänzte Inhalte

•Digitalisierung (z.B. Prozessleitsysteme, 
Datenauswertung)

• Elektro- & Steuerungstechnik

• Inspektion, automatisierte
Instandhaltung und Wartung



Lernort überbetriebliche Kurse (üK) – Reduktion des Umfangs

• Maschinelle Fertigungstechniken (z.B. Fräsen, Drehen)

• Bereich Pneumatik (Fokus Elektropneumatik)



Lernort überbetriebliche Kurse (üK) – Kompetenznachweis

• kurze theoretische Prüfung (z.B. Multiple Choice) 

• praktische Prüfung (Messprüfung; Anfertigung eines Bauteils, welches 
auf Funktion/Sicht sowie Masseinhaltung geprüft wird) 

• Schriftlich: Beschreibung einer im üK ausgeführten Aggregat-Analyse 
(Eigenschaften, Vor- und Nachteile) und Wartung (2er Team) 

• Praktisch: Elektropneumatische Anlage gemäss Vorgabe entwickeln, 
aufbauen, programmieren und in Betrieb nehmen (2er Team)

• Neben den Fachkompetenzen werden auch die Methoden-, Sozial- und 
Selbstkompetenzen beurteilt

• aus jedem der drei üK-Modulen ergibt sich eine Note



Lernort überbetriebliche Kurse (üK) - Neue Handhabung von Absenzen 

• Entschuldigte Absenz: Muss ein Kursteilnehmer oder eine Kursteilnehmerin aus 
zwingenden Gründen, wie ärztlich bescheinigte Krankheit oder Unfall, Militärdienst, 
Todesfälle in der Familie, - vor oder während des Kurses - vom Kursbesuch befreit werden 
(sog. entschuldigte Absenz), so ist der Betrieb gehalten, dem Zentrum und der 
Kurskommission zuhanden der zuständigen kantonalen Behörde den Grund der Absenz 
sofort schriftlich mitzuteilen. 

• Unentschuldigte Absenz: Müssen Lernende infolge unentschuldigter Absenzen oder 
aufgrund einer disziplinarischen Massnahme zur Nachholung aufgeboten werden, so 
kann das Kurszentrum den Lernenden eine Administrationsgebühr von max. CHF 100.00 
in Rechnung stellen. 



Lernort Schule



Lernort Schule - Lektionentafel



Lernort Schule – Neuerungen

• Wegfall der Leistungsziele zur Produktionsplanung

• Tiefere Anforderungen bei mathematischen und physikalischen 
Kompetenzen

• Reduktion der Themenbereiche Pneumatik und Chemie

• Erweiterung der Arbeitsmethodik um Kommunikations- und 
selbständige Lernkompetenz sowie das Recherchieren und 
Arbeiten mit KI



Schwerpunkt - Digitales  Arbeiten

• Förderung der digitalen Kompetenzen durch Integration des Laptops als 
zentrales Arbeitsgerät

• Themen- und lernortübergreifende digitale Plattform (One Note)

• Anforderungen an Gerät:
o 13.3 Zoll
o Prozessor (vollwertiger Prozessor, kein IPad oder Chromebook)
o Touchscreen mit Eingabestift ist obligatorisch (Prüfungen, OneNote)
o Office 365 Lizenz wird von der Schule organisiert und ist im Materialgeld enthalten
o Preisspanne zirka 600.- bis 900.-



Lernort Schule - Lehrmittel

• Einführung eines einheitlichen, digitalen Lehrmittels mit 
Praxisteil (Neuauflage)

• Unterricht weiterhin situationsbezogen und 
kompetenzorientiert gestaltet
• Lehrmittel ist themenorientiert aufgebaut

• Lehrmittel entsteht aus einer Zusammenarbeit von 4 
Berufsfachschulen (2 de, 2 fr)



Lernort Schule - Lehrmittel



Lernortkooperation

• Begleitung und Betreuung der Lernenden an 
sämtlichen Lernorten

• Zusammenspiel  zwischen den Lernorten / Kontakt 
zwischen verschiedenen, verantwortlichen Personen
→ Verstärkte Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit 

mit Lehrbetrieb erwünscht
→ Semesterweise Bearbeitung und Besprechung 

der Lerndokumentation



Qualifikationsverfahren



Qualifikationsverfahren

• Gleichbleibende Ausgestaltung des 
Qualifikationsverfahrens im Grundsatz
• Schriftliche Berufskundeprüfung
• Individuelle praktische Arbeit

• Neuerungen
• BK-Prüfung: Wegfall der Positionsnoten 
• IPA: Aufwertung Fachgespräch zulasten von 

Dokumentation/Präsentation



Praktische Arbeit (IPA) 
40% Fallnote

Allgemeinbildung 
20%

Erfahrungsnote 
20%

Dokumentation und Präsentation: 20% 
(bisher einzelne Positionen à 25% resp. 10%)

Ausführung & Resultat: 50%

Berufskenntnisse 
20%

Anteil BFS: 50%

Anteil üK: 50%

Qualifikationsbereiche Positionen
(ganze oder halbe Note)

Fallnote

100%

Fachgespräch: 30% (bisher 15%)

Alle HKB (180min)
(bisher 2 Positionsnoten)

1h 
(15’ + 45’)

16-32h



Qualifikationsverfahren

• Neue Ausführungserlasse in Erarbeitung

• Vollzug im PKOrg

• Information an Lehrbetriebe erfolgt in Hinblick auf 
erstes neurechtliches Qualifikationsverfahren (Herbst 
2028)

• Schulung für Expert:innen geplant 
(WK 2028 und Kickoff 2029) 



Qualifikationsverfahren

• Teilnahme der Fachvorgesetzten an QV-Schulung 
(jeweils im Januar)

• Einsicht in Lerndokumentation im Rahmen der IPA 
(kein Bestandteil der IPA)



Zuständigkeit der 
Kantone



Zuständigkeit der Kantone nach Art. 24.1 BBG

• Beratung und Begleitung der Lehrvertragsparteien bei 
Gefährdung der Ausbildungsziele, bei Konflikten, bei 
Lehrstellenwechsel, bei Lehrabbruch.

• Aufsicht: Erteilen von Bildungsbewilligungen, Beachten der 
gesetzlichen Bestimmungen, Rechtsauskünfte, 
Sonderentscheide 

• Mitarbeit bei den Qualifikationsverfahren und bei der Bildung 
der Berufsbildenden.

• Förderung der Zusammenarbeit der drei Lernorte und der 
Qualität der Bildung.



Zuständigkeit der Kantone - Bildungsbewilligung



Zuständigkeit der Kantone - Bildungsbewilligung



Zuständigkeit der Kantone - Bildungsbewilligung



Zuständigkeit der Kantone - Verordnung des WBF über die 
Ausnahmen vom Verbot von Nacht- und Sonntagsarbeit 
während der beruflichen Grundbildung



Zuständigkeit der Kantone – Weitere Bestimmungen zur Nacharbeit

Link zur Broschüre

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/jugendarbeitsschutz---informationen-fuer-jugendliche-bis-18-jahr.html


Zuständigkeit der Kantone – Berufsabschluss für Erwachsene BAE

• Erwerb erforderlicher Erfahrung nach Art. 32 BBV:
5-jährige berufliche Erfahrung, davon mindestens drei Jahre im 
Bereich der Anlagenführer:in EFZ

• Glaubhaften Nachweis der Eignung für die Anforderungen des 
Qualifikationsverfahrens

• Wohnortsprinzip für Zulassung



Fragen?

info@foma.ch

mailto:info@foma.ch
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